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Das Universitätsklinikum Carl Gustav
Carus lädt Sie ein zu den Dresdner Qua-
litätstagen als gemeinsame Veranstaltung
der Gesellschaft für Qualitätsmanage-
ment in der Gesundheitsversorgung e.V.
(GQMG) und des Verbands der Univer-
sitätsklinika Deutschlands (VUD). An-
geboten wird ein „bunter Strauß“ rund
um das Thema Qualitätssicherung – Qua-
litätsmanagement in der Krankenversor-
gung.

Am Donnerstag, 23.05.2002, bietet die
GQMG einen Kompaktkurs an, der mit
namhaften Referenten folgende Werk-
zeuge und Methoden des Qualitätsmana-
gements vermitteln soll:

• Balanced Scorecard,
• Riskmanagement und Umgang mit

medizinischen Behandlungsfehlern,
• Patientenempowerment durch neue

Medien und
• Methoden der Analyse und Visuali-

sierung von Prozessen.

Abends findet die Mitgliederversamm-
lung der Gesellschaft statt.
Am Freitagvormittag, 24. 05. 02, wird
erstmalig das neue Angebot der GQMG
zu den bereits auf der Homepage (www.
gqmg.de) publizierten Themenschwer-
punkten (Leitlinien, Zertifizierung und
Riskmanagement) zur Diskussion gestellt.
Darüber hinaus findet eine gemeinsame
Veranstaltung mit der Bundesgeschäfts-
stelle Qualitätssicherung (BQS) zur Um-
setzung der externen Qualitätssicherungs-
maßnahmen gemäß § 137 SGB V statt.
Am Nachmittag schließt sich das 5. QM-
Forum der Universitätsklinika Deutsch-
lands mit dem Motto „Qualitätsmanage-
ment in Universitätsklinika – ein beson-
derer Auftrag?!“ an. Gerade die Univer-
sitätsklinika werden im Spannungsfeld
des Versorgungsauftrages für die Patien-
ten bei gleichzeitigen Lehr- und For-
schungsaufgaben sowie wirtschaftlichen
Zielstellungen mit besonderen Heraus-
forderungen konfrontiert. Namhafte Re-
ferenten werden über ihre Erfahrungen

berichten, darüber hinaus wollen wir Sie
im Rahmen von 5 angebotenen Work-
shops in die Diskussion und Erarbeitung
von Problemlösungen aktiv einbeziehen.
Den Abschluss der Dresdner Qualitätstage
bildet eine Podiumsdiskussion mit Re-
präsentanten aus Klinik, Wissenschaft
und Verbänden.
Abgerundet werden die Dresdner Quali-
tätstage durch zwei Abendveranstaltungen
im typisch sächsischen Ambiente.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, die
bis auf den Kompaktkurs und die Abend-
veranstaltungen kostenfrei sind.

Weitere Auskünfte erhalten Sie über
Herrn Dr. Klaus G. Dahmen 
Geschäftsbereich Qualitätsmanagement
Direktorin:
Frau Dr. med. Maria Eberlein-Gonska
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Telefon: (03 51) 4 58 45 59
Fax: (03 51) 4 58 58 47
E-mail:
dahmenk@ukd04.med.tu-dresden.de

Dresdner Qualitätstage
23. bis 25. Mai 2002

Standpunkt der 
Sächsischen Akademie für
ärztliche  Fort- und Weiterbildung

Es besteht fast der Eindruck, als laufe
eine zurzeit heftige Diskussion in unter-
schiedlichen gesundheitspolitischen (Ge-
sundheitsministerkonferenz) und berufs-
ständischen (Bundesärztekammer) Gre-
mien an vielen ärztlichen Kollegen vor-
bei: Zugespitzt geht es um die Frage, ob
sich Fachärzte nach einer Anzahl von
Jahren erneut einer Überprüfung ihres
fachlichen Wissens und ihrer medizini-
schen Kompetenzen stellen sollten.
In einem Papier des Sachverständigenra-

tes für die konzertierte Aktion im Gesund-
heitswesen wird in dem Sinne zum Pro-
blem dieser sogenannten „Rezertifizie-
rung“ Stellung genommen, dass man
dem Beispiel einiger Länger folgen und
eine solche Pflicht zur Rezertifizierung
einführen sollte. So gibt es zum Beispiel
in den USA, den Niederlanden und Neu-
seeland eine Rezertifizierung im Sinne
einer Erneuerung der Facharztanerken-
nung. In Australien und Norwegen kann
bei fehlenden Nachweisen von Fortbil-
dungsaktivitäten die Facharztlizenz von
Allgemeinärzten entzogen werden.
Die Bundesärztekammer und der Vor-
stand des Deutschen Senats für ärztliche

Fortbildung haben sich kontinuierlich mit
der Fragestellung auseinandergesetzt
und sich dem zunehmenden Druck aus
der Politik (über deren Motive hier nicht
spekuliert werden soll) entgegengestellt.
Die Beschlüsse des Deutschen Ärzteta-
ges bekräftigen die Forderung nach einer
Verpflichtung zur Fortbildung, lehnen
hingegen eine „Pflichtfortbildung“ ab.
Auch unsere Landesärztekammer befas-
ste sich mehrfach mit diesem Thema.
Die wichtigsten Argumente, die einer
solchen Zertifizierung entgegenstehen
sind aus dieser Sicht:
• Fortbildung als wichtigstes qualitäts-
sicherndes Merkmal ärztlicher Tätigkeit

Die Rezertifizierungsdiskussion – 
oder wie bestätigt man 
ärztliche Fortbildung
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ist ureigenstes Anliegen der Ärzteschaft
und ihrer Berufsorganisation selbst.
• Die Berufsordnung hat die Pflicht
zur Fortbildung in ihrem Regelwerk fest
verankert.
• Die von wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften, von den Krankenhäusern,
den Kassenärztlichen Vereinigungen und
nicht zuletzt von den Landesärztekam-
mern angebotenen breiten Spektren von
Fortbildungsthemen sichern eine ange-
messene Fort- und Weiterbildung.
• Fortbildung beruht auf dem Prinzip
der Freiwilligkeit, insofern erscheint es
auch verfassungsrechtlich unzulässig, im
Hinblick auf Artikel 12 Grundgesetz
nicht fortbildungswilligen Ärzten das
Recht auf Tätigkeit zu entziehen.

Das Problem in dieser schwierigen und
kontroversen Angelegenheit ist nun, dass

zwar einerseits keine Studie belegen kann,
dass es Beziehungen zwischen ärztlichen
Fehlern und mangelhaftem Fortbildungs-
willen gäbe, andererseits aber auch nicht
ausreichend und politisch wirksam belegt
werden könnte, wie umfangreich ärztliche
Fortbildung denn überhaupt stattfindet.
Diesem Mangel zu begegnen, hat die
Bundesärztekammer, haben Landesärzte-
kammern vor einigen Jahren Fortbildungs-
zertifikate eingeführt und der 102. Deut-
sche Ärztetag in Cottbus beschlossen,
von den seit Jahren laufenden Modell-
versuchen nun zu einer relativ bundes-
einheitlichen Regelung des Zertifikates
zu kommen; was auch geschehen ist.
Die Sächsische Landesärztekammer führ-
te dieses Fortbildungsdiplom (seit 2002
„Fortbildungszertifikat“ im Sinne der
bundesrepublikanischen Einheitlichkeit)
seit 1999 durch. Von etwa 11.000 berufs-

tätigen Ärzten Sachsens beteiligen sich
derzeit etwa 2000 an dieser Art der Fort-
bildungsaktivität und über 500 Diplome,
nunmehr Zertifikate wurden ausgereicht.
Wir nehmen im Rahmen des „Ärzteblatt
Sachsen“ nochmals zu diesem Themenbe-
reich Stellung, weil wir alle sächsischen
Ärzte von der Problematik in Kenntnis
setzen wollen und so viele wie möglich
animieren wollen, sich an unserem frei-
willigen Fortbildungszertifikat zu betei-
ligen. Je mehr Ärzte dies tun und wenn
damit gesichert werden kann, dass sich
ein großer Teil unserer Kollegen nach-
weislich fortbildet, um so wirkungsvoller
ist unsere berufspolitische Argumentations-
basis.

Prof. Dr. med. habil. Otto Bach
Vorsitzender der Sächsischen Akademie

für ärztliche Fort- und Weiterbildung

Am 01.08.2001 ist durch die Verordnung
für die Umsetzung von EURATOM-Richt-
linien zum Strahlenschutz vom 20. Juli
2001 (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt,
Teil 1, S. 1714 f.) die Verordnung über
den Schutz vor Schäden durch ionisie-
rende Strahlen (Strahlenschutzverordnung)
in Kraft getreten. Bekanntermaßen be-
darf es bei der Anwendung von radioak-
tiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
einer Fachkunde, deren Inhalte in einer
Richtlinie festgelegt sind. Mit der Ein-
führung der neuen Strahlenschutzverord-
nung sieht § 30 Abs. 2 Satz 1 und 2 vor,
dass die Fachkunde im Strahlenschutz
mindestens alle fünf Jahre durch
erfolgreiche Teilnahme an einem von
der zuständigen Stelle anerkannten
Kurs oder anderen von der zuständi-
gen Stelle als geeignet anerkannten
Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert
werden müssen. Der Nachweis über die
durchgeführte Fortbildung ist der zustän-

digen Stelle auf Anforderung vorzulegen.
Die Folge ist, wenn der Nachweis über
Fortbildungsmaßnahmen nicht oder nicht
vollständig der zuständigen Stelle vorge-
legt wird, dass diese die Fachkunde ent-
ziehen oder die Fortgeltung mit Aufla-
gen versehen kann. Darüber hinaus kann
die zuständige Behörde, sofern begrün-
dete Zweifel an der erforderlichen Fach-
kunde bestehen, die Überprüfung der Fach-
kunde veranlassen. Zuständige Stelle für
die Erteilung der Fachkunde ist die
Sächsische Landesärztekammer.

Infolge dieser Regelung und der derzeit
erlassenen Übergangsvorschriften (§ 117
Abs. 11 Satz 3 Strahlenschutzverordnung)
ergibt sich Folgendes:
• Ärzte, deren Erteilung des Fachkun-
denachweises Strahlenschutz vor dem
01.01.1976 erfolgte, müssen unter Vor-
lage eines entsprechenden Nachweises
diesen bis 01. 08. 2003 aktualisieren.

• Ärzte, deren Fachkundenachweis
nach dem 01. 01. 1976, jedoch vor dem
31. 12. 1989 erteilt worden ist, müssen die-
sen bis zum 01. 08. 2004 aktualisieren.
• Ärzte, deren Fachkundenachweis in der
Zeit vom 01. 01. 1990 bis zum 31. 07. 2001
erteilt worden ist, müssen diesen bis zum
Stichtag 01. 08. 2006 aktualisieren.
• Ärzte, die ihren Fachkundenachweis
ab dem 01. 08. 2001 erhalten haben, müs-
sen diesen mit einer Zeitdauer von fünf
Jahren aktualisieren. Daraus ergibt sich
zum Beispiel, dass ein Arzt, dessen Fach-
kundenachweis am 01. 09. 2001 erteilt
worden ist, diesen bis zum 31. 08. 2006
aktualisieren muss.
Für Rückfragen steht Frau Dipl.-Med.
Birgit Gäbler, Ärztin in der Geschäfts-
führung Weiterbildung/Prüfungswesen,
Tel.-Nr. (0351) 8267 313 zur Verfügung.

Ass. Iris Glowik
Juristische Geschäftsführerin

Fachkunde nach
Strahlenschutzverordnung Neue Regelungen




